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Es ist auffallend, wie mit dem Krieg auch

in der Schweiz fremde Rotkreuz Organisationen
aufgetaucht sind. Bei aller Anerkennung ihrer
guten Zwecke müssen wir uns aber doch fra-
gen, ob nicht für unser eigenes Rotes Kreuz
dann und wann eine bedrohliche Konkurrenz
entsteht. Es kommt hier und da vor, daß solche

fremde Rotkreuz-Vereinc Sammlungen veran-
stalten für ihr Land, und wenn wir dann für
unsere eigenen Bedürfnisse an das Volk getan-

gen, so erhalten wir die Antwort, man hätte ja
eben kürzlich gegeben. Natürlich handelt es sich

um eine wahrscheinlich ungewollte Irreführung.
Wir wissen auch, daß gewisse Firmen vom
Ausland her nur unter der Bedingung Be-
stellungen aufgegeben haben, daß gleichzeitig
ihren in der Schweiz etablierten Rotkreuz-
Organisationen Beiträge zugesichert würden.
Dies nur eines von vielen nicht gerade schönen

Beispielen.

Die Angelegenheit ist im Schoß des inter-
nationalen Komitees besprochen worden. Die
Folge davon waren eingehende Beratungen
durch die Direktion dcS schweizerischen Noten

Kreuzes. Es wurden von dieser Behörde fol-
gendc Bestimmungen aufgestellt, die dem

internationalen Komitee vom Roten Kreuz
in Genf, sowie unsern Lesern hiermit zur
Kenntnis gebracht werden sollen:

lianàtrsiià
kolkrsu?- OrganilcilionLii.

Die Direktion des schweizerischen
Roten Kreuzes hat in ihrer Sitzung vom

19. Januar 1922 folgende Beschlüsse gefaßt:

1.

Laut Beschluß des internationalen Rot-

kreuz-Kongresses in Genf vom ö. April 1921

kann landesfremden Rotkreuz-Organisationen,

sofern sie rein humanitäre Zwecke im Sinne
des internationalen Roten Kreuzes verfolgen,

gestattet werden, auf dem Gebiet der schwei-

zerischen Eidgenossenschaft eigene Rotkreuz-
Vereine zu bilden. Die Direktion des schwei-

zerischen Roten Kreuzes stellt hierfür fol-
gende Bedingungen auf:
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II,
Art. I. Ueber die Erlaubnis zur Gründung

eines fremden Noten Kreuzes in irgendeinem
Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft

slandesfremde Rotkreuz-Organisationen) ent-

scheidet die Direktion des schweizerischen Roten

Kreuzes, nach Anhörung des kantonalen oder

zuständigen Zweigvereins, in dessen Gebiet

sich das fremde Rote Kreuz etablieren will.

Art. 2. Zu diesem Zweck ist beim Präsi-
denten des schweizerischen Roten Kreuzes ein

schriftliches Gesuch einzureichen, unter Beilage
der Statuten, in welchen Ziel und Zweck der

fremden Organisation, sowie die zu ihrer Er-
reichung in Aussicht genommenen Mittel genau

anzugeben sind; ferner sind im Gesuch anzu-

geben:

a) der genaue Name der landesfremden

Organisation, die sich im Gebiet der

schweizerischen Eidgenossenschaft etablie-

ren will;
k) die Namen sämtlicher Komiteemitglieder;

o) Ort und Sitz der fremden Organisation
und seinen Bureaus, wie auch die genane

Adresse ihres Präsidenten.

Die Statuten der fremden Organisation

bedürfen der Genehmigung der Direktion des

schweizerischen Roten Kreuzes.

Die fremde Organisation hat sich zu ver-

pflichten, auch allfällige Abänderungen ihrer
Statuten der Direktion des schweizerischen

Roten Kreuzes zur Genehmigung vorzulegen

und ihr von allfälligen Aenderungen gemäß

lit. a—a oben sofort Kenntnis zu geben.

Art. Z. Die landesfremde Organisation

darf nur unter ihren eigenen Landsleuten

Mitglieder werben. Frauen, die ursprünglich
dem Staat der landesfremden Organisation

angehörten und durch Heirat Schweizerinnen

geworden sind, sind einzig von dieser Be-

schränknng ausgenommen.

Art. Alle Sammlungen und sonstigen

Wohltätigkcitsveranstaltnngcn zugunsten der

fremden Rotkreuz-Organisation unterliegen der

vorgüngigen schriftlichen Bewilligung des Zen-

tralsekretariates des schweizerischen Roten Kren-

zes, an welches ein dahingehendes schriftliches

Gesuch zu richten ist.

Die Bewilligung wird vom Zentralsekre-
tariat erteilt, nach Anhörung des kantonalen

oder zuständigen Zweigvereins.

Art. 5. Diese Sammlungen und Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen dürfen nicht öffent-

lichen Charakter tragen und müssen die deutliche

Bezeichnung der landesfremden Organisation
führen.

Anzeigen oder sonstige Veröffentlichungen,
die zu einer Verwechslung mit dem schwei-

zerischen Roten Kreuz oder mit dem inter-
nationalen Roten Kreuz Anlaß geben könnten,

sind nicht statthaft.

Dasselbe gilt für das Tragen von Abzeichen

oder Trachten, Uniformen usw. des fremden

Rotkreuz-Personals, sowohl am Sitz der Or-
ganisation, wie im Gebiet der schweizerischen

Eidgenossenschaft überhaupt, und auch für
allfällige Durchreisen durch die Schweiz.

Für allfällige Durchreisen von fremdem

Rotkreuz-Personal ist die schriftliche Erlaubnis
der Direktion des schweizerischen Roten Kreuzes

einzuholen. Die Genehmigung durch die zu-

ständige öffentliche Amtsstelle bleibt vorbe-

halten.

Art. b. Im Fall von Unstimmigkeiten
kann die Direktion des schweizerischen Roten

Kreuzes, und in letzter Linie das internatio-

nale Komitee des Roten Kreuzes zur Ver-

mittlung angerufen werden.

Art. 7. Die Direktion des schweizerischen

Roten Kreuzes wird von seiner Erlaubnis

zur Gründung einer landesfremden Rotkreuz-

Organisation auf dem Gebiet der schweize-

rischen Eidgenossenschaft dem internationalen

Komitee des Roten Kreuzes Kenntnis geben

und die Gründung auch in den offiziellen

Organen des schweizerischen Roten Kreuzes

bekannt machen.
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III,
Im übrigen unterstehen die landcsfremden

Rotkrenz-Organisationen in gleicher Weise

wie das schweizerische Rote Kreuz den Ge-

setzen und Vcrwaltnngsmaßnahmen des Landes

(siehe Beschluß des internationalen Rotkrcuz-
Kongresses in Genf vom 5. April 1921).

IV.
Die landesfremden Rotkrenz-Organisationen,

welchen die Erlaubnis zur Gründung eines

fremden Roten Kreuzes iu der schweizerischen

Eidgenossenschaft erteilt wurde, übernehmen
die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß dem

schweizerischen Roten Kreuz im Gebiet ihres
resp. Heimatlandes die Gründung von schwei-

zerischen Rotkreuz-Vereinen zu den gleichen

Bedingungen gestattet wird, wie sie hier
niedergelegt sind.

V.

Diese Beschlüsse haben rückwirkende Kraft
auch für die schon in der Schweiz bestehen-

den landesfremden Rotkreuz-Organisationen,
welchen eine Frist von drei Monaten einge-
räumt wird, um diesen Beschlüssen nachzn-
kommen.

Diese Beschlüsse sind ihnen, sowie dem

internationalen Komitee des Roten Krenzes,

sofort bekannt zu geben und in den offiziellen
Organen des schweizerischen Roten Krenzes

zu veröffentlichen.

Basel und Bern, den l->. März 1922.

llcimsnz à sàà listen Kreuie8.

Der Präsident: Der Zentralsekretär:

Oberst Bohnh. Or. C. Jscher.

c>—-z-

Mlkaktion à kuhlancl«

Seit unserem letzten Bericht sind die beiden

vereinigten Hilfsaktionen, die Spitalexpedition
des Roten Kreuzes und die schweizerische

Kinderhilfe, wohlbehalten am 3. April in
Warschan angekommen. Wie aus dem letzten

Rnßlandsbrief zu ersehen war, wurde die

Abreise aus Berlin durch notwendige Ein-
känfc und Formalitüten etwas hinausge-
schoben. Dasselbe gilt auch von Warschau.
Auch dort waren Einkäufe zu besorgen,

namentlich galt es, Kohlen zu bekommen,
denn in Zarizhn wird das Heizmaterial sicher
schwer zu beschaffen sein. Dieses Heizmaterial
bildet aber schon einen Hanptfaktor, wenn man
bedenkt, daß Küchen eingerichtet werden sollen.
Aber auch sonst wurden unsere Delegierten
durch erneute Formalitäten in Warschau auf-
gehalten. Die Herren wurden von der schwei-
zerischen Gesandlschaft freundlichst empfangen,
ebenso von den Sovietbehvrden, die sich alle

Mühe gaben, das Nötige vorzukehren. Als
Uebergangsstation soll nun nicht mehr Ba-
ranowitschi, sondern Stolpce an der russischen

keiciienticiuken ciuk llem ^rieätiof von ku2uluk
luni Legrciben fetilen 8ààln!

Grenze, funktionieren. Laut einem Telegramm
sind die Herren am 18. April von War-
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